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Nr. 2 Verordnung: Hebesatzverordnung 2026 

 
 

Verordnung 

des Gemeinderats der Marktgemeinde Kollerschlag betreffend  

die Gemeindeabgaben 2026 (Hebesatzverordnung 2026) 

Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderats der Marktgemeinde Kollerschlag vom 11. 

Dezember 2025 in Verbindung mit § 76 Abs. 6 Oö. Gemeindeordnung 1990 (Oö. GemO 1990), 

LGBl. Nr. 91/1990, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 64/2025, wird auf Grund der 

Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetzes 2024 (FAG 2024), BGBl. I Nr. 168/2023, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2024, sowie der angeführten sonstigen Gesetze und 

Verordnungen, jeweils in der geltenden Fassung, die Ausschreibung und Einhebung der 

Gemeindeabgaben sowie die Festsetzung von gesetzlichen Steuerhebesätzen und von Gebühren 

für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen verordnet: 

 

§ 1 

Grundsteuer A und B 

 

(1) Die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) beträgt 500 v.H. 

des Steuermessbetrages. 

 

(2) Die Grundsteuer für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) beträgt 500 v.H. des 

Steuermessbetrages. 

 

 

§ 2 

Hundeabgabe 

 

(1) Für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind, 

beträgt die Hundeabgabe 30 Euro je Hund 

 

(2) Für alle sonstigen Hunde beträgt die Hundeabgabe 50 Euro je Hund. 

 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung vom 12. Dezember 2024 idgF. 
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§ 3 

Wassergebühren 

 

(1) Die Wasserleitungsanschlussgebühr für bebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 1 der 

Wassergebührenordnung 2001 idgF beträgt € 15,- pro m² der Bemessungsgrundlage, 

mindestens aber 2.935 Euro.  

 

(2) Die Wasserleitungsanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 7 der 

Wassergebührenordnung 2001 idgF beträgt 2.935 Euro. 

 

(1) Die Wasserbezugsgebühr gem. § 3 Abs. 1 der Wassergebührenordnung 2001 idgF je 

Kubikmeter Wasserverbrauch beträgt 2,35 Euro. 

 

(2) Die Gebühr für die Beistellung der Wasserzählereinrichtung gem. § 3 Abs. 6 der 

Wassergebührenordnung 2001 idgF beträgt 10 Euro jährlich. 

 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Wassergebührenordnung 2001 vom 7. Dezember 

2001 idgF. 

 

 

§ 4 

Kanalgebühren 

 

(1) Die Kanalanschlussgebühr für bebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 1 der 

Kanalgebührenordnung 2001 idgF beträgt € 25,- pro m² der Bemessungsgrundlage, 

mindestens aber 4.895 Euro.  

 

(2) Die Kanalanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke gem. § 2 Abs. 10 der Kanalgebühren-      

ordnung 2001 idgF beträgt 4.895 Euro. 

 

(3) Die Kanalbenützungsgebühr gem. § 4 Abs. 1 der Kanalgebührenordnung 2001 idgF je 

Kubikmeter der Bemessungsgrundlage beträgt 5,29 Euro. 

 

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Kanalgebührenordnung 2001 vom 7. Dezember 

2001 idgF. 

 

 

 

§ 5 

Abfallgebühren 

 

(1) Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist gem. § 2 Abs. 1 der 

Abfallgebührenordnung 2018 idgF jährlich diese Abfallgebühr zu entrichten: 

 

a) je Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt  EUR  191,40 

b) je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt EUR  229,90 

c) je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt EUR  402,60 

d) je Container mit 770 Liter Inhalt EUR  1.282,60 
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e) je Container mit 1100 Liter Inhalt EUR  1.820,50 

f) reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte oder nicht  

 ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne oder Abfallsack  

 bis 80 Liter Inhalt  EUR  134,20 

g) oranger BAV-Sack für vorüberg.verstärktes Abfallaufkommen EUR  6,60 

h) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne 80 Liter  EUR  14,72 

i) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne 120 Liter  EUR  17,68 

j) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne 240 Liter EUR  30,97 

k) je zusätzlicher Entleerung eines Containers 770 Liter EUR  98,66 

l) je zusätzlicher Entleerung eines Containers 1100 Liter EUR  140,04 
 
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Abfallgebührenordnung 2018 vom 13.Dezember 

2018 idgF. 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister: 

Johannes Resch 
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